
Nachlassverzeichnis zur Wertermittlung 
in Erbschaftssachen 

 
 

I. Allgemeine Hinweise zum Nachlassverzeichnis 
 
Der Vordruck „Nachlassverzeichnis“ auf dem vorhergehenden Blatt dient der Wertermittlung 

zur Berechnung der Gebühren nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz. Das 

Nachlassgericht bittet Sie, ihn abzutrennen, sorgfältig auszufüllen und mit den erforderlichen 

Belegen dem Nachlassgericht binnen eines Monats zurückzugeben. 

 

Die Angaben im Nachlassverzeichnis kann das Nachlassgericht an andere Behörden 

weitergeben, wenn diese sie zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben benötigen (z. B. 

Sozialhilfebehörden, Finanzamt – Erbschaftssteuerstelle –). 

 

Für die Gebühren für Erbschein und eidesstattliche Versicherung sind insbesondere 

folgende Werte maßgebend: 

 

Wert des reinen Nachlasses, d.h. die Schulden des Erblassers werden vom Wert des 

Nachlasses abgezogen. 

 

Nicht abzugsfähig sind die Verbindlichkeiten, die aufgrund des Erbfalls entstehen (z.B. 

Beerdigungskosten, Vermächtnisse, Pflichtteilsrechte, Auflagen, Erbschaftssteuer). 

 

Die hiermit erbetenen Angaben sind freiwillig. Eine Mitwirkung an einer sachgerechten 

Wertfeststellung dürfte jedoch in Ihrem eigenen Interesse liegen, weil das Gericht sonst den 

Nachlasswert anderweitig ermitteln müsste. Hierbei könnten u. U. zu hohe Werte errechnet 

werden, weil z. B. Verbindlichkeiten, die den Wert des Nachlasses und damit auch die Höhe 

der Gebühren mindern, dem Gericht nicht bekannt sind. 

 

Wenn Sie keine oder nur unvollständige Angaben machen, kann eine Wertfestsetzung durch 

gerichtlichen Beschluss – u. U. nach vorheriger Beweisaufnahme – erfolgen. Dabei kommt 

insbesondere die Begutachtung durch einen Sachverständigen in Betracht. Die Kosten der 

Beweisaufnahme können einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn er 

durch Unterlassung der Wertangabe oder durch unrichtige Angabe die Wertschätzung 

veranlasst hat. 

 

Eine Kostenrechnung wird durch die zuständige Kasse übersandt. Sollten sich bezüglich der 

in ihr enthaltenen Geschäftswerte Unklarheiten ergeben, kann die Geschäftsstelle des 

Nachlassgerichts, wenn ihr die Geschäftsnummer bekannt gegeben wird, Auskünfte erteilen. 

 

Übersenden Sie von Ihren Unterlagen nach Möglichkeit Kopien; Originalunterlagen erhalten 

Sie erst nach Abschluss des Verfahrens zurück. 

 

Weitere wichtige Hinweise entnehmen Sie bitte dem Abschnitt II des 

Nachlassverzeichnisses. 


